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Vernehmiassungsantwort zur Revision des Bundesgesetzes über die Informationssysteme
des Bundes im Bereich Sport (IBSG) des Schweizerischen Ruderverbandes

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken ihnen für die Einladung zur Teilnahme am Vernehmlassungsverfahren IBSG. Der Schweizerische
Ruderverband ist ein nationaler Sportverband und ist Dachverband der Schweizer Ruderclubs.

Wir stimmen dem vorgelegten Gesetzesentwurf zu und möchten insbesondere die folgenden Passagen aus Sicht
eines nationalen Sportverbandes hervorheben:

- Art. 11, Abs. 1, lit. c IBSG: Wir erachten es als sehr wichtig, dass die nationalen Sportverbände Zugang
zu den Daten haben. Eventuell wäre zu präzisieren, wer alles eine Zugangsberechtigung erhalten kann.
Insbesondere müssen auch die Geschäftsstellen von nationalen Sportverbänden Zugang erhalten
können.

- Art. 20, Abs. 1, lit. b IBSG: Realistischerweise müssen auch die Chefs Leistungssport, Nationaltrainer etc.
auf die leistungsdiagnostischen Daten Zugang haben. Hier wären die nationalen Sportverbände
insbesondere als berechtigte Stellen aufzuführen, auch wenn sie nicht explizit als Auftraggeber
fungieren.

- Art. 34, Abs. 1, lit. c IBSG: Wir begrüssen es sehr, dass die nationalen Sportorganisationen erwähnt sind.
In unserem Verständnis sind damit die nationalen Sportverbände eingeschlossen. Bitte beachten sie,
dass die Antidoping-Verantwortlichen der Verbände ein Zugangsrecht haben müssen, mit welchem
ersichtlich ist, dass die in einem Kontrollpool registrierten Athleten ihre Quartalsplanungen gemacht
haben, wie viele Kontrollen durchgeführt wurden und welche Sanktionen allenfalls verhängt wurden.
Antrag: Der Zugang zum lnformationssystenm der nationalen Agentur zur Bekämpfung von Doping für
die Antidoping-Verantwortlichen der nationalen Sportverbände sei explizit vorzusehen auf
Gesetzesstufe.

Besten Dank für die Kenntnisnahme.

Freundliche Grüsse
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